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ZUR

EIDGENÖSSISCHEN

GRENZBESETZUNG

VON 1792 BIS 1795.
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Es ist kein den so reichhaltigen Stoff vollständig
erschöpfendes Gemälde, das Referent vor Augen führen will;
vielmehr handelt es sich für ihn lediglich durum, in allgemeinen

Grundzügen und Umrissen diejenigen Momente hervorzuheben

und zu beleuchten, welche vor Allem geeignet sind, markante

Schlaglichter zu werfen auf jene so eigentümlichen
militärpolitischen Verhältnisse der alten Eidgenossenschaft unmittelbar

vor Ausbruch der dieselbe zertrümmernden Katastrophe

von 1798.

Referent hatte seiner Zeit in den «Jahrbüchern» des

Glarner historischen Vereins (Heft X und XIV, Jahrgang 1873

und 1877) eine grössere Abhandlung über unsern Landsmann

«General Nikiaus Franz von Bachmann An-der-Letz
und seine Betheiligung am Feldzuge von 1815»
veröffentlicht, zu welcher im 1882er «Neujahrsblatte» der Zürcher

«Feuerwerker-Gesellschaft» eine sehr willkommene, werth-

volle Ergänzung geliefert wurde in dem darin enthaltenen

biographischen Essay über «Nikiaus Franz von Bachmann

au der Letz, General der Eidg. Armee in den Jahren
1802 und 1815» (vgl. Protokoll der Sitzung des Glarner

histor. Vereins vom 16. Januar 18S2 in lieft XIX des

«Jahrbuchs»). Anlässlich der Einsendung unserer Arbeit an Oberst

II. Wielancl in Basel, den Sohn des bekannten, verstorbenen

Militärschriftstellcrs und Verfassers der «Kriegsgeschichte der

Schweizerischen Eidgenossenschaft bis zum Wiener-Cougress»

(3. Auflage, Basel 1871), machte uns derselbe einige Bomer-

-. Referat an der Sitzung der allg. geschichtforschenden Gesellschaft

der Schweiz am 0. Anuust 188r> in Glarus.
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kungen, die wir nicht umhin können auch an dieser Stelle zu

reproduziren. «Die Geschichte dieser Zeit» (1815), schreibt

er diesbezüglich, «ist überhaupt äusserst lehrreich, aber wenig

bekannt. Man geht gerne leicht darüber weg und hält sich

desto länger bei der Glanzperiode von Senipach, Murten u. s. w.

auf, und doch kann eiu Volk am ehesten aus seiner Zeit der

Noth und des Dranges Lehren ziehen». In vollständigem

Einklang hiemit enthält auch die Einleitung des Aufsatzes von

Dr. J. J. Blumer sei., dorn berühmten Rechtshistoriker und

unvergesslichen Gründer und ersten Präsidenten des Glarner

historischen Vereins, «Der Kanton Glarus in der
Revolution vom Jahr 1798», wahrhaft goldene Worte, welche

um so ober auch hier ihre Stelle finden mögen, als u. A. der

darin berührte Gegensatz zwischen den aristokratischen und

demokratischen Kantonen vor Allem aus während der Grenzwacht

von 1792 bis 1795 sich vielfach in widerwärtiger Weise

geltend machte. Sie lauten folgendermassen (vgl. «Jahrbuch»

Heft III pag. G7):
«Es gibt in der Schweizergcschichte kaum einebetrübendere

Epoche als die Zeit des Unterganges der alten Eidgenossenschaft.

Kann auch nicht geläugnet werden, dass die Schweizer

in mehreren Gefechten, welche sie den eindringenden Franzosen

lieferten, neue und glänzende Beweise ihrer altbewährten Tapferkeit

ablegten, und können wir dem letzten Auflodern warmer

Vaterlandsliebe, welche sich in mehrern Kantonen in der muth-

vollen Vertheidigung der hergebrachten Verfassung kund gab,

unsere innige Theilnahme nicht versagen, so lässt sich doch

ebensowenig bestreiten, dass die Schweiz, als Ganzes aufgefasst,

nur ein trauriges Bild der Ohnmacht und Zerrissenheit darbot
und dass das Misstrauen, welches zwischen Regierenden und

Regierten, die Kälte und Gleichgültigkeit, welche zwischen den

aristokratischen und demokratischen Kantonen herrschte, den

überinüthigen und hinterlistigen Fremden ihren Sieg

ausserordentlich erleichterte!
Aber gerade solche Perioden, deren Betrachtung
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den Vaterlandsfreund mit Wehmuth erfüllen muss,
verdienen es, recht sorgfältig von uns studirt zu

werden, damit wir die Fehler vermeiden lernen, welche
so viel Unheil über unsere Väter gebracht haben. Für
den Kanton Glarus ist die Geschichte jener Epoche namentlich

darum von besonderni Interesse, weil sie uns zeigt, wie

eine sehr liberale und dem Auslande gegenüber nur allzu-

nachgiebige Stimmung plötzlich in ihr Gegentheil, in einen, bis

zum wilden Terrorismus sich steigernden Hass gegen die von

den Franzosen eingeführte Neuerung umschlug, um dann wieder

eben so plötzlich einer völligen Unterwerfung unter das Macht-

gebot des Siegers Platz zu machen».

Den speziellen Anlass nun zur Bearbeitung des vorliegenden
Thema's gab ein Fund des Herrn Landseckolmeister
Konrad Streift in Mollis. In dem Nachlass von dessen

Onkel, alt Rathsherrn Jakob Zwicky auf der Mühle in Mollis,
hatte sich nämlich verschiedenes handschriftliches und

gedrucktes Material zur Geschichte der Jahre 1798 und 1799

vorgefunden und war dasselbo mit verdankenswerther Gefälligkeit

dem Referenten zur Sichtung übermittelt worden. Es

bezog sich nun zwar hauptsächlich auf <Uo Requisitionen,
die in der Gemeinde Mollis im Jahre 1799 von Kaiserlichen

und von Franken in sehr ergiebiger Weise eingetrieben worden

sind, und geben die betreffenden Akten ein prägnantes Bild

von dem Kriegselend, das dazumal in uuserm Lande herrschte.

Daneben aber fand sich auch handschriftliches Material zur
Geschichte der eidgenössischen Grcnzbesetzung in den

Jahren 17 92 bis 1795 und zwar:
1. Ein «Auszug aus dem 1 792er Abschied der Extra

gehaltenen Conferenz gesamter Eydgenossenschaft.
Betreffend den Zuzug nach Basel».

NB. Mit Einschluss eines «Mahnschreibens an den

Lobl. Stand Schweiz». (Vide Beilage I.)
2. Instruction auf dieWohlgcborne Hochgeachtete Herren

Caspar Schindler Raths und Zougherr Löbl. Standes
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Glarus und Herren Christoph Vonweiller des Raths, Schaffner
und Amtsverwalter Lobl. Stadt St. Gallen.

Was dieselbe als Gemeineidgenössische Repräsentanten
in Basel zu thun und zu verrichten haben (vom 10. Christmonat

1794).
Nebst angefügtem «Extract aus dem Gemein

Eidgenössischen Frauenfeldschen Abschied de Anno 1792». (§ 8.)
(Vide Beilage II.)

3. Copia des Defensions Plans. Plan Wie die
Gränzen unsers Gebiets gegen Oestreich und gegen Frankreich

mit Hülf Eidsgenössischem Zuzug könnten besetzt, um
dass keine Partie unser Land ohnbemerkt überfallen könne,
und unsere Neutralität in Gefahr wäre, verlezt zu werden.

(Vide Beilage III.)
NB. Weder im Archiv zu Basel, noch in denjenigen

von Schaffhausen, Luzern, Zürich und Schwyz, deren

Verwaltungen Referent bei diesem Anlass für ihr gef. Entgegenkommen

den besten Dank ausspricht, konnte eine bezügliche
zweite Copia ermittelt werden, jedenfalls eine räthselhafte

Erscheinung, angesichts der auf der Hand liegenden Wichtigkeit
des Dokuments.

4. Zwölf Stück «Mcmoriale über die Vorgänge und
Verhandlungen während der 6 Repräsentantschaften in
Basel» (von Anfang Mai 1792 bis 12. März 1795).

Als Anhang zum letzten Memorial: Memorial von Hrn.
Landvogt von Riehen an den Magistrat in Basel wegen einer

Territorialvcrletzung von östreichischer Seite (1794).

Seitdem Referent im Jahre 1883 im Schoosse des Glarner
Offiziers vere ins obige Dokumente an Hand einer
sachbezüglichen Einleitung näher beleuchtet und zum Gegenstand

einer Vorstudie gemacht, hat sich das Material über diese

Epoche unserer Geschichte, die selbst im obbenannten Werke

von Wieland («Schweiz. Kriegsgeschichte» Bd.I, pag. 540—543)
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nur ganz kurz berührt wird, wesentlich vermehrt, und zwar
sind es zunächst Memoirenwerke, die verschiedene, bisher

in Dunkel gehüllte Vorgänge zum Theil aufdecken, zum Theil
in einem ganz neuen Lichte erscheinen lassen. Iu erster Linie

nennen wir diesbezüglich die «Lebenserinnerungen von

Ludwig Meyer von Knonau (1709—1841)», herausgegeben

von Prof. Dr. Gerold Moy er von Knonau, dem hochgeschätzten

Ehrenmitgliede des Glarner historischen Vereins (Frauenfeld

1883). In sehr detaillirter Weise, sowohl hinsichtlich der

politischen als der militärischen Begebenhoiton, wird sodann

diese «Zeit des Eindringens der französischen Ideen in die

alte Schweiz» behandelt in dem anno 1884 erschienenen Werke

von Prof. Friedrich von Wyss: «Leben der beiden zürcherischen

Bürgermeister David von Wyss, Vater und Sohn,

aus deren schriftlichem Nachlass als Beitrag zur neuern
Geschichte der Schweiz» (Bd. I, pag. (17—125 u. s. f.).

Höchst schätzbares Material schliesslich bietet der in aller-

jüngster Zeit erschienene «Separatabdruck der Einleitung'

zu der Actensamnilung aus der Zeit der Helvetischen
Republik (1798—1803)», herausgegeben auf Anordnung der

Bundesboliörden und bearbeitet von Johannes Strickler, alt
Staatsarchivar (Bern 1835). In schwungvoller Sprache,
verbunden mit bienenfieissiger Gründlichkeit, wird darin in
allgemeinen Zügen als Vorgeschichte eine Schilderung gegeben

von den letzten Zeiten der alten Eidgenossenschaft seit
Ausbruch der grossen französischen Revolution im Jahre 1789 bis

zum Untergang derselben und der Errichtung des Einheitsstaates,

herbeigeführt vornehmlich durch einen fremden Willen,
durch französische Waffengewalt. « Dem gealterten, in tausendfältige

Schranken gebannten Europa», heisst es darin unter

Anderm, «trat iu den Ideen, die in der französischen Revolution
ihre Verkörperung suchten, eine Macht entgegen, die alles

Bestehende in Frage stellte und bis in die Wurzeln zu treffen
drohte. Iu Frankreich selbst wirkte sie durch rasche Vernichtung

einer verjährten, auf Vorrecht und Willkür gebauten
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Ordnung befreiend und theilweise auch schöpferisch; doch blieben
breite Schichten der Nation und mächtige Begierden durch die

erste Verfassung unbefriedigt; auf die «Menschenrechte»
gestützt, verlangten auch sie ihren Theil, und wie der Enthusiasmus

der Einen für das Glück der Menschheit zu wirken glaubte,
trachteten die Andern nicht bloss die ruhige Mehrheit des

eigenen Landes zu meistern, sondern die ganze Welt nach

ihren einseitigen Gedanken zu modeln. Auch die unreifsten
Theorien fanden alsbald willige Fäuste; mit schmeichelnden

oder erhabenen Redensarten schmückte sich eine bösartige Ge-

waltthätigkeit, die den schlechtesten Zügen kleiner und grosser
Despoten abgelernt war; «Gleichheit oder Tod» bildete frühe
den Wahlspruch einer in Noth und sittlichem Elend verkommenen
Masse. So schritt die Revolution über ihre berechtigten Ziele

hinaus, entwickelte sich zu einem verheerenden Sturm und

opferte die Wohlfahrt der betroffenen Völker einem wahnhaften

Umwälzungseifer und der Herrsch- oder Habgier rücksichtsloser
Gewalthaber. Zeugen sind dessen vorab die Schicksale der
revolutionirten Nachbarländer ».

Die Staatsordnung der alten Eidgenossenschaft passte nun
freilich wenig zu den neuen Tendenzen, und die

Schweizerregimenter in französischem Dienst, die sich, je weiter
die Revolution fortschritt, desto mehr in misslicher Lage befanden,

gaben den nächsten Anlass zur Beängstigung und zu offiziellen

Verwicklungen mit Frankreich. Sie sollten nämlich schon im
Jahre 1791 wie die französischen Truppen einen neuen Eid
auf die Constitution ohne Erwähnung des Königs leisten (über
den Wortlaut der neuen Eidesformel vgl. obbenanntes Werk

von F. v. Wyss, Bd. I pag. 70) und waren, da die gegen ihre
feste militärische Treue angewendeten Künste der Verführung
meist erfolglos blieben, in Zweifel und Verlegenheit, ob sie dem

Begehren sich fügen sollten. Während der Generaloberst Graf
d'Affry mit schwankender Politik zu der Eidleistung seine

Hand bot und den Truppen auch den Besuch der politischen
Clubs* gestattete, verlangten von einzelnen Regimentern abge-
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ordnete Offiziere Weisung von der heimatlichen Obrigkeit, was
zu thun sei. Die im Juli 1791 in Frauenfeld versammelte

Tagsatzung beschloss anfangs einstimmig, die Truppenchefs
von der Eidleistung ohne Einwilligung der Obrigkeiten
abzumahnen und sogar bei der französischen Botschaft gegen die
Gültigkeit geleisteter Eide zu protestiren. Aber unter dem

Einflüsse Zürichs, das später auch von Bern darin unterstützt
wurde, beschränkte sie sich schliesslich darauf, unter Zurücknahme

der zuerst projectirten Schreiben dem französischen

Botschafter lediglich eine Verwahrung der Tractate und der
Capitulationen für die Zukunft einzugeben, ohne an die Truppen
zu schreiben. So wurde für diesmal noch eine ernstliche-

Spannung mit Frankreich wieder beseitigt.
Das Jahr 1792 indess stellte das politische Verhältniss

der Schweiz zu Frankreich auf eine härtere Probe. Zwar
trachtete der französische Hof ein gutes Verständniss mit
derselben wieder herzustellen und erwarb sich der neue, im Januar
accreditirte Gesandte Barthelemy durch sein diplomatisches
Talent und sein taktvolles Auftreten allgemeine Anerkennung.
Allein der Fortschritt der Revolution, der am 20. April zur
Kriegserklärung Frankreichs gegen Oesterreich und
Preusson führte, bewirkte eine grosse Veränderung der Sachlage

und machte die Situation für die Schweiz sehr kritisch,
indem die kriegführenden Mächte beiderseits sie auf ihre Seite
ziehen wollten. Indess wurde schliesslich trotz Allem die

Neutralität erklärt und den fremden Mächten und ihren
Heerführern mit der Erklärung angezeigt, dass man bereit sei,

dieselbe mit den Waffen zu behaupten. Nachträglich wurde

auch das Münsterthal und Erguel, Neuenburg und Genf in
dieselbe eingeschlossen.

Doch werfen wir nunmehr einen Blick auf den Gang der

Kriegsoperationen im grossen Styl. Zunächst mag daran

erinnert werden, dass die Kriegserklärung Frankreichs gegen
Oesterreich und Preussen am 20. April 1792 vor Allem von
der girondistischen Partei in Benutzung der den Krieg in
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Aussicht stellenden Schritte der deutschen Mächte durchgesetzt
wurde. Die Seele des französischen Ministeriums und der

Kriegspartei war damals Dümouricz, ein im höchsten Grade

begabter Mann, aber ein schwankender Charakter. Er hatte
bereits im siebenjährigen Kriege, dann in Corsika und Polen

gedient, und war zudem auch mehrfach als Diplomat verwendet

worden. «Ihr werdet nicht nur Krieg mit Oesterreich, sondern

einen allgemeinen Krieg haben», pflegte er schon im Anfange
dieser Verwickelungen prophetisch zu seinen Freunden zu sagen,
«aber Frankreich wird dadurch seinen Ruhm uud seine Macht

vergrössern». — Er war es auch, der zuerst die Idee von
den sogenannten natürlichen Grenzen Frankreichs bis
zum Rhein und zu den Alpen aufstellte und darauf seinen

Kriegsplan gründete. Die mangelhafte Organisation des

französischen Heeres erzeugte indess anfänglich überall Misserfolge,
und man hoffte, in Wien und Berlin mit dem revolutionären
Frankreich leicht fertig werden zu können. Oesterreich
war mit 70,000 Mann auf dem Kriegsschauplatz erschienen,

von denen 15,000 unter Clairfayt und andere 15,000 unter

Hohenlohe-Kirchberg mit den Preussen gemeinschaftlich
wirken, die übrigen den Breisgau, den Mittelrhein und Belgien
decken sollten. Auch wollte Oesterreich wegen Russlands

Absichten auf Polen seine östlichen Provinzen nicht zu sehr

von Truppen entblössen. Preussen hatte nur 45,0U0 Mann

versammelt. Die eigentliche Invasionsarmee unter dem

Herzog von Braunschweig war, die Hessen-Kasseler und

die französischen Emigranten eingerechnet, circa 75,000 Mann

stark. Die Franzosen hatten bei Beginn der Feindseligkeiten
50,000 Mann an der Maaslinie stehen, 11,000 an der belgischen
Grenze und 22,000 Mann am Rhein. — Den Mangel an
numerischer Stärke bei den Verbündeten hätte nun freilich einzig
eine vollkommene Uebereinstiimnung im Kriegsplan, verbunden

mit grösster Kraft und Kühnheit in dessen Ausführung, ersetzen

können. Dies fand aber nicht statt. Vielmehr lähmte der

Antagonismus zwischen den beiden deutschen Mächten, jener
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unselige Dualismus, dem erst der Kanonendonner von Sadowa

anno 1866 das Todesurtheil sprach, jedes energische Handeln

und verhinderte wirksame Operationen. Schon im October 1792

trat daher das preussische Heer nach der erfolglosen Kanonade

von Val in y seinen Rückmarsch an.

«Der Ausbruch des Coalitionskriegos» heisst es in

den oben angezogenen «Lebenserinnerungen von Ludwig Meyer

von Knonau» (png.75), «hatte die schweizerische Diplomatie
mit einmal, ich kann nicht sagen aus dem Schlafe geweckt —
denn in diesem war man bereits gestört — doch aber zu einer

weit höhern Thätigkeit aufgeregt. Der französischen Nation

war die weit überwiegende Mehrheit der regierenden Classe,

sowohl in den aristokratischen als in den demokratischen

Kantonen, und ebenso die grosse Majorität der Geistlichen höchst

abgeneigt; aber man war darüber nicht einig, ob mau
sich an die Alliirten anschliessen oder ob man die

Neutralität beobachten solle. An der Spitze des ersten

Systems stand der Schultheiss von Steiger zu Bern1),
unterstützt von manchen angesehenen Männern seines Kantons,

der Mehrheit der Regierungen von Freiburg und von Solothurn,

vielen bedeutenden Persönlichkeiten aus den übrigen Kantonen

und den meisten, die im französischen Kriegsdienste betheiligt

waren. Das Haupt der Neutralitätspartei war der Scckel-

meister, nachherige Bürgermeister Wyss (I.) von Zürich.
Seiner Ansicht pflichtete die überwiegende Mehrheit der

Wortführer in der gesammten Eidgenossenschaft bei, und in Bern

selbst hatte er in der Person des Seckelmcisters Frisching

einen kräftigen Gesinnungsgenossen. Das letztere System behielt

die Oberhand, und es ist nicht zu verkennen, dass dies zum

Heile der Schweiz geschah. Kaum lässt sich bezweifeln, dass

der Grimm und die Macht Frankreichs sich bald und furchtbar

über das kleine Nachbarland ergossen haben würde, dessen

Bevölkerung in ihrer weit überwiegenden Zahl einen Angriffs-

l) Vgl. mich unten.
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krieg gegen Frankreich verabscheute und ohne Zweifel sich in
starken Widerspruch gegen die Obrigkeiten gesetzt hätte. So

wäre die Schweiz nicht nur ein Schauplatz des Krieges, sondern
wahrscheinlich während des grössten französischen Terrorismus,
gleich Genf, auch die Blutbühne der wildesten Leidenschaften
geworden; denn nur zu sehr lehrt die Geschichte, dass in Republiken

eiue der öffentlichen Meinung zum Trotze erzwungene,
gewaltsame Unternehmung, sobald sie misslingt und Unheil über
das Volk bringt, furchtbar auf diejenigen zurückfällt, welche die
Schuld davon tragen, und dass die Folgen einer solchen

Rückwirkung nicht zu berechnen sind. — Von dem Widerstände
der Franzosen gegen die anrückenden Heere Oesterreichs und
Preussens erwartete man wenig, und nur die Jüngern Leute,
die Zeugen des politischen Auflebens Frankreichs gewesen

waren, konnten sich nicht überreden lassen, dass der
Enthusiasmus schon ganz erloschen sei. Man sagte: die Franzosen
haben keine Offiziere; denn der grösste Theil derselben ist
ausgewandert und von den zurückgebliebenen sind die wenigsten
der neuen Ordnung der Dinge zugethan ; die regulirten Soldaten
werden sich mit den zusammengetriebenen Massen nicht
verstehen; diese selbst werden keine Mannszucht beobachten; u.s.f.
Dass dem Herzog von Braunschweig (Befehlshaber der

Invasionsarmee), der vor einigen Jahren die Holländer beiuahe
ohne Schwertstreich gedemüthigt hatte, das Vordringen nicht
gelingen werde, konnte man sieht nicht denken».

Nach Ausbruch der Feindseligkeiten in den Niederlanden
und am Rhein, wo die französischen Emigranten bei Coblenz

der österreichischen und preussischeu Heere harrten, traf der
erste Schlag auf der Schweizergrenze das Bisthum Basel, das

seit Jahren durch innere Unruhen erschüttert war und deswegen,
ungeachtet eines engen Bundesvertrages mit Frankreich (1780),
eine österreichische Besatzung (circa 600 Mann) empfangen
hatte. Unter dem Vorwande, dass ein Angriff des kaiserlichen
Heeres von den Jurapässen aus bevorstehe, liess General

Cüstine das bischöflich-baseische Gebiet mit einer Macht
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besetzen, vor der sich das österreichische isolirte Detachement

rechtzeitig zurückzog, während der Bischof selbst sich voreilig
nach Biel entfernte und von da aus seine Proteste und Manifeste

erliess. Um indess die Eidgenossenschaft nicht zu feindseligen

Schritten zu reizen, verschonten die Franzosen nach der Occu-

pation des bisthümlichen Reichsbodens sorgfältig das Erguel
und Münsterthal, die mit Bern und Biel in Schutzrecht standen.

Später wurde das Sassgau und Delsbergerthal zu einer rau-
rachischen Republik gemodelt und, als der Freistaat nicht

gedeihen wollte, am 7. März 1793 Frankreich einverleibt unter
dem Namen «Departement du Mont terrible». — Mittlerweile
besetzte auch Oesterreich die Grenze bei Basel mit einem

starken Heere und regte sich der Verdacht, dass dort ein

Durchbruch versucht werden wollte und die Schweiz entweder

nicht geneigt oder nicht fähig wäre, ihn zu verhindern oder

unschädlich zu machen; die Franzosen forderten desshalb

(26. April) kräftige Anstalten zur Abwehr und drohten, die

feindlichen Truppen im Fall der Verletzung des neutralen
Gebietes auch auf diesem zu verfolgen. Zürich und Luzern
schickten, der bestehenden Ordnung gemäss, Repräsentanten

nach Basel, um vorläufig die Grenzen durch Unterhandlungen

zu sichern; weitere Massregeln wurden der Tagsatzung
vorbehalten. Diese versammelte sich in ausserordentlicher
Sitzung am 14. Mai in Frauenfeld und entsprach dem

Gesuche Basels um eidgenössischen Zuzug (vgl. bezügl. Zuschrift

vou Basel vom 17. April und Antwort von Zürich in Beilage IV),
indem sie einmüthig — unter Widerspruch nur von Schwyz —
zur Sicherung der Grenze einstweilen 1500 Mann nach

Basel zu schicken und zugleich angesichts des entbrannten

Coalitionskrieges eidgenössische Repräsentanten dahin

abzuordnen beschloss.

Ueber den Empfang derselben (Rathsherr Hirzel von

Zürich und Rathsherr Balthasar von Luzern) iu dieser

Stadt Anfangs Mai 1792 macht nun Peter Ochs in seiner

«Geschichte der Stadt und Landschaft Basel» — Basel 1822



14 Zur Eidg. Grenzbesetzung von 1792 bis 1795.

(Bd. VIII, pag. 147 ff.) — eine Schilderung, die entschieden

culturhistorisches Interesse beansprucht. Sie lautet
folgendermassen:

«Das Ceremoniale, welches mit ihnen und ihren
Nachfolgern beobachtet wurde, war folgendes. — Bei ihrer Ankunft
im Kanton bewillkommte sie eine Rathsdeputation und die

Landvögte. Nach ihrer Ankunft in der Stadt Hessen sie dem

Amtsbürgermeister durch ihren ersten Legationssekretär ihr
Creditiv überreichen. Dann besuchten sie die vier Häupter,
und hierauf geschah die feierliche Bewillkommung des geheimen
Raths, oder der sog. Xlller. Alle Staatsbedienten giengen mit
den Amtsstäben und der Farbe voraus; diesen folgte die

vergoldete und schwarze, ganz besonders eingerichtete Staatskutsche,
wo die vier Häupter sassen. Dann kamen andere Wagen für
die übrigen neun geheimen Räthe, den Stadtschreiber und den

Rathschreiber. Alle erschienen in der Rathskleidung (ein
weisser, zellenartiger Kragen um den Hals, gelockelte Haare,
ein gefalteter, schwarzer Rock, dicke Aermel und ein sammetes

Baretlein), mit dem Degen an der Seite und mit weissen
Handschuhen. Die Repräsentanten empfingen sie auf der Strasse,

vor der Hausthüre, in Begleitung ihres Sekretärs und des

übrigen Gefolges mit der Farbe ihrer Kantone. Im Audienzsaal

bildete man einen Kreis. Die Repräsentanten standen

obenan; an ihrer Rechte der neue Bürgermeister, der neue
Oberzunftmeister und einige gehobne Räthe; an ihrer Linke
die alten Häupter und die übrigen geheimen Räthe; gegenüber
endlich der Stadtschreiber und der Rathschroiber. Auf gleiche
Weise wurden die Abschiedsceremonien begangen. Der
Stadtschreiber führte das Wort und der erste Repräsentant
antwortete. Dann geschah die Umarmung und der eidgenössische

Handschlag. Am gleichen Tage krönte ein fröhliches Gastmahl
dio Handlung. Die Repräsentanten wurden übrigens mit ihren
Sekretärs und ihrem Gefolge, wie auch mit ihren eingeladenen
Gästen kostfroi gehalten, welches eine ziemlich schwere Last
für unsern Kanton gewesen ist».














































































































































































































